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 Veröffentlicht am 18.03.1981

Norm

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Es ist nicht o3enbar gesetzwidrig, wenn das P6egschaftsgericht einen zwischen den Eltern geschlossenen Vergleich

genehmigt, nicht aber eine später erfolgte Vereinbarung über die Abänderung dieses Vergleiches.
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